
Gemeinderat Volkesfeld 14.12.2017 
Beschluss TOP 7 „Erlass einer Satzung über die Erhebung 
von Friedhofsgebühren der Ortsgemeinde Volkesfeld: 
  
  
1. Beschluss im Hinblick auf Punkt 1 der Beschlussvorlage: 
Der Ortsgemeinderat beschließt, die Grabnutzungsentgelte an die durch die 
Kommunalberatung Rheinland-Pfalz GmbH neu ermittelten Beträge anzupassen und 
einen Kostendeckungsgrad (KDG) in Höhe von  
  

1.    Überlassung einer Einzelreihengrabstätte um 60 % KDG 
2.    Urnenreihengrabstätte um 60 % KDG 
3.    Urnengrab mit einheitlicher Granitabdeckung auf 500€ 
4.    Einzelwahlgrab um 60 % KDG 
5.    Doppelwahlgrab um 60 % KDG 

  
zum 01.01.2018 vorzusehen. 
  
Die Gebühren sollen zum 01.01.2020 auf 80% KDG (außer Ziffer 3) angepasst 
werden. 
  
Die Verwaltung wird beauftragt, die nach den vom-Hundertsätzen festgelegten 
Gebühren  in die Neufassung der Friedhofsgebührensatzung aufzunehmen. 
  
Abstimmungsergebnis zu 1: 
Einstimmig X 
Zustimmungen   
Ablehnung   
Stimmenenthaltungen   

  
  
2. Beschluss im Hinblick auf Punkt 2 a) der Beschlussvorlage: 
Der Ortsgemeinderat beschließt, die derzeitigen Gebühren für das Ausheben und 
Schließen der Gräber an die durch die Kommunalberatung Rheinland-Pfalz GmbH 
neu ermittelten Beträge anzupassen und einen Kostendeckungsgrad (KDG) in Höhe 
von 80 % zum 01.01.2018 und auf 100 % zum 01.01.2020 vorzusehen. 
  
Die Verwaltung wird beauftragt die entsprechenden Gebühren in die Neufassung der 
Friedhofsgebührensatzung aufzunehmen. 
  
Abstimmungsergebnis zu 2: 
Einstimmig X 
Zustimmungen   
Ablehnung   
Stimmenenthaltungen   

  
  
3. Beschluss im Hinblick auf die Erhebung eines Zuschlages bei Bestattungen 
und Beisetzungen an Samstagen und Feiertagen 
Der Ortsgemeinderat Volkesfeld beschließt den Zuschlag für Bestattungen an 
Samstagen und Feiertagen wie folgt festzusetzen:    60 v.H. 
  



Die Verwaltung wird beauftragt die entsprechenden Gebühren in die Neufassung der 
Friedhofsgebührensatzung aufzunehmen. 
  
Abstimmungsergebnis zu 3: 
  
Einstimmig X 
Zustimmungen   
Ablehnung   
Stimmenenthaltungen   

  
  
  
4. Beschluss im Hinblick auf  Punkt 2c) der Beschlussvorlage: 
Der Ortsgemeinderat Volkesfeld beschließt, die derzeitige Gebühr für die Nutzung 
der Leichenhalle an die durch die Kommunalberatung Rheinland-Pfalz GmbH neu 
ermittelten Beträge anzupassen und einen Kostendeckungsgrad in Höhe von 80 % 
festzulegen. 
  
Die Verwaltung wird beauftragt die entsprechenden Gebühren in die Neufassung der 
Friedhofsgebührensatzung aufzunehmen. 
  
Abstimmungsergebnis zu 4: 
  
Einstimmig X 
Zustimmungen   
Ablehnung   
Stimmenenthaltungen   

  
  
5 Beschluss im Hinblick auf Punkt 2d der Beschlussvorlage: 
Der Ortsgemeinderat beschließt, die folgenden Gebührensätze für die Einebnung 
von Grabstätten durch die Ortsgemeinde in die Gebührensatzung aufzunehmen: 
  

a)    Reihengrabstätten ab vollend. 5. Lebensjahr 
Einzelwahlgrabstätten      182,00 € 

b)    Doppelwahlgrabstätten      303,00 € 
c)    Urnengrabstätten und 

Reihengrabstätten bis zum vollend. 5 Lebensjahr  121,00 € 
  
Alle Gebühren für die Einebnung von Grabstätten verstehen sich zuzgl. des 
Rechnungsbetrages für die Entsorgung der Fundamente und Grabmale. 
  
Die Verwaltung wird beauftragt, die entsprechenden Gebühren in die Neufassung der 
Friedhofsgebührensatzung aufzunehmen. 
  
Abstimmungsergebnis zu 5: 
  
Einstimmig X 
Zustimmungen   
Ablehnung   
Stimmenenthaltungen   

  
  



6. Beschluss zur Neufassung der Friedhofsgebührensatzung 
Der Ortsgemeinderat Volkesfeld beschließt den Erlass der 
Friedhofsgebührensatzung mit den neugefassten Gebühren. Auf die vorausgehend 
gefassten Beschlüsse wird verwiesen. Gleichzeitig tritt die Friedhofsgebührensatzung 
vom 10.03.2010 außer Kraft. 
  
Abstimmungsergebnis zu 6: 
  
Einstimmig X 
Zustimmungen   
Ablehnung   
Stimmenenthaltungen   

  
 


